
S P I E L – u n d  P L A T Z O R D N U N G 

 

Im Interesse eines geordneten Spielbetriebs gelten folgende Regelungen: 

 

1. Spielberechtigung 

Die Tennisplätze des TC Lahr stehen allen aktiven Mitgliedern des TC Lahr zur Verfügung, die 

ihren Jahresbeitrag entrichtet haben und somit im Besitz ihrer Spielmarke sind. 

Spielberechtigt sind ferner Gastspieler, die ihre Gastspielgebühr vor Spielbeginn entrichtet 

haben. Die Gastspielordnung entnehmen Sie bitte einem gesonderten Aushang. 

 

2. Platzbehandlung 

Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen (ohne grobes Profil) betreten und bespielt werden. 

Alle Spieler/-innen werden gebeten, die Plätze schonend zu behandeln. Nach Spielende, ca. 

5 Minuten vor Ablauf der Spielzeit, ist der gesamte Platz (nicht nur das Spielfeld) abzuziehen. 

Außerdem sind Unebenheiten zu beseitigen und die Linien mit dem Besen zu fegen.  

Bei trockenem Spielfeld ist nach dem Spiel das Spielfeld mit Wasser zu bespritzen. Das 

Spritzen und Abziehen der Plätze gehört zur Spielzeit. Auch vor Spielbeginn müssen die 

Plätze bei Bedarf bewässert werden. Bei starkem Regen bzw. zu nassem Spielfeld darf ein 

Spiel erst nach Abtrocknung der Spielfelder begonnen werden. 

Der Platz ist immer in gepflegtem Zustand zu verlassen, unabhängig davon, ob er weiter 

bespielt wird oder nicht. 

 

3. Spielzeit 

Die Spielzeit für „Einzel“ beträgt 45 Minuten, die für „Doppel“ 60 Minuten. 

 

4. Reservierung von Plätzen 

Alle Mannschafts- aber auch die Freizeitspielerinnen- u. Spieler sind auf ausreichende und 

terminlich passende Trainingszeiten und Spielmöglichkeiten angewiesen. Dies gilt auch für 

Kinder und Jugendliche beim TC Lahr. Bei der Platzbelegung sind sie deshalb den 

erwachsenen Mitgliedern gleichgestellt. Jedes Clubmitglied sollte also bemüht sein, den 

anderen Clubmitgliedern den nötigen Freiraum für ihr Tennisspiel einzuräumen.  



Platzreservierungen im Voraus sind ausschließlich bei Verbandsrunden – oder Turnier-

spielen, bzw. bei angekündigten Clubveranstaltungen sowie für Trainingsstunden möglich.  

Für das Mannschafts- und Jugendtraining müssen zu bestimmten Zeiten Plätze zur 

Verfügung gestellt werden. Diese Plätze sind während dieser Zeit für den allgemeinen 

Spielbetrieb gesperrt. Der Sportwart erstellt dazu bei Saisonbeginn einen Trainingsplan, den 

er per Aushang öffentlich macht. Die dort ausgewiesenen Platzbelegungen sind ausnahmslos 

zu beachten. Trainingsstunden durch die Vereinstrainer sind in den Trainingsplan 

eingearbeitet. 

 

5. Platzbelegung (die Handhabung der Spielmarken) 

Zur ordnungsgemäßen Platzbelegung steht jedem aktiven Mitglied des TC Lahr, das seinen 

Jahresbeitrag entrichtet hat, eine Spielmarke zur Verfügung. 

Zur Platzbelegung darf nur die eigene Spielmarke verwendet werden. Zur Belegung eines 

gewählten Platzes für ein Einzel werden die Spielmarken der beiden Partner so neben-

einander auf der Belegungstafel angeordnet, dass sie einen Zeitraum von 45 Minuten auf 

dem gewählten Platz abdecken. Zur Belegung für ein Doppel werden die Spielmarken der 

vier Partner senkrecht nebeneinander platziert, so dass sie auf dem gewünschten Platz einen 

Zeitraum von 60 Minuten abdecken.  

Voraussetzung für die Belegung eines Platzes ist, dass mindestens einer der Spielpartner auf 

der Platzanlage anwesend ist. Eine Vorbelegung durch einen anderen Spieler ist nicht 

erlaubt. Erscheint einer der Spieler nicht rechtzeitig auf der Anlage, muss der Platz nach 

einer angemessenen Wartezeit, max. 10 Minuten nach Reservierungsbeginn, freigegeben 

werden. 

Solange ein Spieler oder eine Spielerin auf einem Platz Tennis spielt, kann von diesen kein 

anderer Platz belegt werden. Nach einem Spiel sind die Spielmarken auf der Belegungstafel 

zu entfernen und im Spielmarkendepot anzubringen. Die Spieler/-innen müssen nach 

Spielende mindestens 15 Minuten pausieren, es sei denn, ein oder mehrere Plätze sind nicht 

belegt.  

Wird eine bereits begonnene Spielpaarung wetterbedingt (Unbespielbarkeit des Platzes) 

unterbrochen, ist es nicht erlaubt, die Spielmarke nach unten zu verschieben, wenn der Platz 

bereits durch andere Spielpaarungen ordnungsgemäß belegt ist. Wetterbedingt noch nicht 

begonnene Spiele werden auf den nächstmöglichen Zeitpunkt, der den Spielbeginn zulässt, 

verschoben. Für die nachfolgenden Spielpaarungen ergeben sich hierdurch die gleichen 

Verschiebungen. Die Reihenfolge wird nicht verändert. 

Solange Plätze frei sind, dürfen belegte Plätze nicht abgelöst werden. Spielende können 

nur dann abgelöst werden, wenn kein freier Platz zur Verfügung steht. 



Bei Platzbelegungen für Turniere, Mannschaftstraining und Trainerstunden sind die  

betroffenen Plätze durch rote Markierungen auf der Belegungstafel zu kennzeichnen und für 

den allgemeinen Spielbetrieb gesperrt. Sollten nicht genügend Markierungen vorhanden 

sein, gilt der ausgehängte Trainingsplan. 

 

6. Haftung 

Der TC Lahr haftet nur im Rahmen der Sportversicherung für Sportunfälle von Mitgliedern. 

Für Personenschäden von Nichtmitgliedern oder Sachschäden und Diebstahl wird nicht 

gehaftet. Benutzer der Sportanlagen und deren Einrichtungen haben für Schäden durch 

unsachgemäße Benutzung in vollem Umfang aufzukommen. Sportunfälle sind sogleich zu 

melden. Für sie besteht eine Versicherung, jedoch keine Haftung des Vereins. 

 

7. Schlussbestimmungen 

Für die Belange der Platzanlage sowie des Spielbetriebes ist der Platzwart zuständig. Im 

Übrigen sind alle Vorstandsmitglieder verpflichtet, für die Einhaltung der Spiel- und 

Platzordnung zu sorgen. Mitglieder des Vorstandes laut Aushang sind berechtigt, bei 

Nichteinhaltung der Spielordnung Entscheidungen über die Spielberechtigung zu treffen. 

Wiederholte Verstöße gegen die Platzordnung können nach Vorstandsbeschluss zu 

Platzsperren führen.  

Diese Spiel- und Platzordnung soll einen geregelten Spielbetrieb auf unserer Anlage 

ermöglichen. Alle Mitglieder und Gäste werden deshalb um Einhaltung der Spiel- und 

Platzordnung sowie um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten, so dass allen Beteiligten eine 

ungestörte Ausübung des Tennissports möglich ist. 

 

Tennisclub Lahr 

 

Der Vorstand 

im April 2015 

  

  

 


